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§ 53 AktG Gewinnbeteiligung der
Aktionare

AktG - Aktiengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Anteile der Aktiondre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital.

2. (2)Sind die Einlagen auf das Grundkapital nicht auf alle Aktien in demselben Verhaltnis geleistet, so erhalten die
Aktiondre aus dem verteilbaren Gewinn vorweg einen Betrag von vier vom Hundert der geleisteten Einlagen;
reicht der Gewinn dazu nicht aus, so bestimmt sich der Betrag nach einem entsprechend niedrigeren Satz.
Einlagen, die im Lauf des Geschaftsjahres geleistet wurden, werden nach dem Verhaltnis der Zeit ber(cksichtigt,
die seit der Leistung verstrichen ist.

3. (3)Die Satzung kann eine andere Art der Gewinnverteilung bestimmen.

In Kraft seit 01.08.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 53 AktG Gewinnbeteiligung der Aktionäre
	AktG - Aktiengesetz


